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Einführung 
Nordthüringen wird durch herausragende Landschaften des bundesweit einmaligen Gipskarstes im 
Südharz sowie im Kyffhäuser geprägt, die es zu erhalten und zu entwickeln gilt. 

„Um die weltweit einzigartigen Gipskarstlebensräume des Südharzes dauerhaft zu schützen und eine 
nachhaltige Entwicklung der Region zu fördern, wird die neue Landesregierung die Ausweisung ei-
nes länderübergreifenden Biosphärenreservates gemeinsam mit den Bundesländern Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt anstreben. Zur Vorbereitung der Ausweisung des Biosphärenreservates wird die 
Landesregierung einen umfassenden moderierten Diskussionsprozess mit den Einwohnerinnen und 
Einwohnern der Region und allen betroffenen Interessengruppen führen.“, wird im Koalitionsvertrag 
zwischen den Parteien DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 20. November 2014 
ausgeführt. 

Auf dieser Grundlage wurde durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz 
(TMUEN) ab Mai 2017 bis Juli 2019 ein ergebnisoffener, transparenter und umfassender moderierter 
Diskussionsprozess in der Region geführt.

Dieser moderierte Diskussionsprozess diente dazu, dass sich alle Interessierten auf Grundlage von 
fachgerechten Basisdaten zum einen über die Rahmenbedingungen und Entwicklungs chancen der 
Marke bzw. des Instruments UNESCO-Biosphärenreservat austauschen können. Zum anderen soll-
te im Suchraum eine Diskussion darüber initiiert werden, welche gemeinsamen Ziele die Region  
zukünftig verfolgen möchte, um ihr herausragendes Naturkapital auch regionalökonomisch besser 
zu nutzen. Dazu wurden geeignete Gesprächsplattformen, wie z.B. Informationsveranstaltungen,  
Arbeits- und Kleingruppentreffen zu speziellen Themenbereichen geboten und alle interessierten Bür-
gerinnen und Bürger sowie relevanten Institutionen, Verbände und die Verwaltungen der Region in 
den Diskussionsprozess einbezogen. 

Mit der Moderation des Diskussionsprozesses wurde das Moderationsteam e.t.a., abraxas &  
StegnerPlan betraut.

Suchraum 
Anfänglich wurde die Einrichtung eines Biosphärenreservates vor allem für den Zechsteingürtel in der 
Südharzregion diskutiert. 

Der Suchraum für den moderierten Diskussionsprozess umfasste jedoch mit der gesamten Fläche 
der beiden Naturparke Südharz und Kyffhäuser sämtliche bundesweit bedeutenden Gipskarstle- 
bensräume in Nordthüringen, welche sich vollständig im sogenannten Hotspot für die biologische 
Vielfalt mit der Bezeichnung „Südharzer Zechsteingürtel, Kyffhäuser und Hainleite“ befinden. Das 
heißt, beide Naturparke zusammen bieten sich mit ihrer herausragenden naturräumlichen Ausstat-
tung für eine nachhaltige regionalökonomische Entwicklung und lnwertsetzung an.

Foto 2: Ochsenburg am Kyffhäuser 
zwischen Rottleben und Stein- 
thaleben (Foto: Archiv  
Naturpark Kyffhäuser)

Der Suchraum umfasste somit insbesondere Gebiete aus dem Landkreis Nordhausen (ca.  
315 km2; Südharzregion) sowie aus dem Kyffhäuserkreis (ca. 250 km2, Kyffhäusergebirge und Um- 
land). Außerdem liegen im Bereich von Bilzingsleben mit ca. 8 km2 geringe Flächenanteile im  
Landkreis Sömmerda. 

Der Suchraum für ein mögliches Biosphärenreservat war keine abgeschlossene Gebietskulisse. 
Vielmehr handelte es sich um eine „offene Flächenkulisse“, welche als Grundlage für den Diskus- 
sionsprozess dienen sollte, um mit den Akteuren der Region in den Diskussionsprozess einzutreten. 
Von diesem Angebot haben die Akteure umfassend Gebrauch gemacht. Aber auch benachbarte Ge-
meinden waren eingeladen, sich am Moderationsprozess zu beteiligen. Insbesondere die außerhalb 
des Suchraums gelegenen kommunalen Akteure aus der benachbarten Region „Hohe Schrecke - 
Alter Wald mit Zukunft“ sowie der Stadt Artern haben sich aktiv in die Diskussion eingebracht und  
schließlich um eine Erweiterung der möglichen Gebietskulisse für ein zukünftiges Biosphärenreservat 
Südharz/Kyffhäuser bzw. um die Einbeziehung in den Diskussionsprozess gebeten.

Foto 3: Gipsklippen  
im NSG „Mühlberg“  
bei Niedersachswerfen  
im Südharz  
(Foto: A. Richter) 

Foto 1: Frau Ministerin Anja Siegesmund  
auf der Auftaktveranstaltung 07.11.2017  
(Foto: abraxas. Tourismus- & Regional- 
beratung GmbH)
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Ablauf 
Der Grundgedanke des beauftragten Diskussionsprozesses bestand darin, den Menschen die  
Chancen aufzuzeigen, die sich ergeben können, wenn sie ihre Region zu einer „Modellregion für 
nachhaltige Entwicklung“ umgestalten. Es sollten die Chancen aufgezeigt werden, die ein UNESCO- 
Biosphärenreservat für die regionalökonomische Entwicklung ihrer Region bietet. Eine Kernaufgabe 
dieses Prozesses war es daher, die Menschen interessenübergreifend miteinander ins Gespräch über 
gemeinsame Ziele zu bringen. 

Für die Moderation dieser sehr anspruchsvollen Vermittlungsaufgabe war es erforderlich, die Men-
schen der Region von Beginn an im Prozess mitzunehmen, den Prozess durchgehend transparent 
zu gestalten, dabei ihre Fragen und Befürchtungen im Spannungsfeld von Schutz und Entwicklung 
ernst zu nehmen sowie die Erwartungshaltungen aller Interessengruppen in Bezug auf die möglichen 
Chancen des Prozesses zu erfahren. Im Ergebnis sollen alle so ermittelten Aspekte umfassend in die 
Ausgestaltung eines möglichen Biosphärenreservates einfließen, ohne Partei für einzelne Interessen 
zu ergreifen. 

Die vom Moderationsteam in Abstimmung mit dem Umweltministerium gewählte Struktur des  
Moderationsprozesses ist in Abbildung 1 dargestellt. Sie wurde so gestaltet, dass zum einen ge-
eignete Gesprächsformate den einzelnen Akteuren zur Verfügung standen, zum anderen aber auch 
ein durchgängiger Informationsfluss zwischen allen Beteiligten der verschiedenen Gesprächsformate  
sichergestellt wurde. Wichtigste Leitlinien waren dabei eine möglichst umfassende Einbeziehung aller 
Interessengruppen und Interessierten, Transparenz sowie Ergebnisoffenheit des Prozesses.

Vor Beginn der eigentlichen Arbeit in den Arbeitsgruppen und Kleingruppen war in einer ca. halb- 
jährigen Vorbereitungsphase die örtliche Ausgangssituation zu analysieren. Dazu wurden von Juli 
2017 bis Oktober 2017 zunächst vertrauliche Einzelgespräche mit Akteuren und Interessenvertre-
tern aller Bereiche (Wirtschaft, Landwirtschaft, Naturschutz, Bildung etc.), den Vertretern und Verwal- 
tungen der im Suchraum gelegenen Landkreise, Städte und Gemeinden geführt. 

Ziel war es, vor und während des moderierten Diskussionsprozesses mit möglichst vielen Akteuren 
aus der Region in Kontakt zu kommen, um einen einheitlichen Informationsstand herzustellen und 
mit einer detaillierten Situationsanalyse in den moderierten Diskussionsprozess einzusteigen. Dabei 
sollten die bestehenden Wünsche und Vorstellungen, wie auch Vorbehalte und Konflikte in der Region 
herausgearbeitet werden, um diese in den Prozess einzuspeisen. Zur Sicherstellung des Informa- 
tionsflusses wurde eine Website mit allen für den Moderationsprozess relevanten Informationen  
erstellt sowie eine E-Mail- und Telefonhotline eingerichtet. 

Die E-Mail- und Telefonhotline wurde vor allem zu Beginn des Moderationsprozesses von interessier-
ten Bürgerinnen und Bürgern sehr häufig genutzt. Oftmals wurden auch Fragen zum Prozess und 
zum Umgriff für die geplante Biosphärenregion gestellt. 
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Ergebnisse 
Im Verlauf des Moderationsprozesses wurde in der Region ein bedeutender Stimmungswandel  
erreicht. Zu Beginn konzentrierte sich die Diskussion fast ausschließlich auf die Frage Biosphären- 
reservat ja oder nein. Diese wurde teilweise sehr polarisierend zwischen einzelnen Interessengrup-
pen geführt, ohne dass ein inhaltlicher Dialog über Chancen und Ziele in der Region erfolgte. Dabei 
gab es ein offenes Bekenntnis für ein Biosphärenreservat lediglich aus den Reihen der Touristiker 
sowie von Vertretern des Naturschutzes, wogegen eine strikte Ablehnung aus den Reihen der Land-
bewirtschafter und einzelner Vertreter aus den Kommunen sowie dem Gewerbe formuliert wurde. Die 
große Masse der Akteure verhielt sich zu diesem Zeitpunkt noch sehr zurückhaltend bzw. zeigte keine 
klare Position zu der Idee eines Biosphärenreservates. 

Die von den Moderatoren in die Arbeitsgruppen hineingetragenen Forderungen, gemeinsame Ziele 
für die Region sowie konkrete Erwartungen der Akteure an ein Biosphärenreservat zu formulieren, 
war der Schlüssel, die verhärtete ja/nein-Diskussion aufzubrechen und zu einem konstruktiven inhalt-
lichen Dialog zu spezifischen Sachverhalten innerhalb der Region und über Nutzergruppen hinweg 
zu gelangen. Zwar waren die vorgetragenen Erwartungen je nach Interessenlage naturgemäß nicht 
gleich und teilweise auch widersprüchlich. Aber die Tatsache, dass Erwartungen und Ziele überhaupt 
vorgetragen wurden, zeugt davon, dass sich die lokalen Akteure intensiv mit den perspektivischen 
Möglichkeiten eines Biosphärenreservates auseinandergesetzt haben. 

Ein wesentliches Ergebnis ist somit, dass ein Wandel von einer gruppenorientierten konfrontativen 
Meinungsbildung hin zu einem echten Dialog erfolgte. In diesem waren die lokalen Akteure nicht nur 
bestrebt, die eigenen Positionen darzulegen und durchzusetzen, sondern zunehmend wurde auch 
versucht die Positionen anderer Akteure zu verstehen und zu akzeptieren, um nach Möglichkeiten zu 
suchen, wie ein Konsens erreicht oder gemeinsame Ziele entwickelt werden können.

Projektvorschläge und -ideen 
In die gleiche Richtung wirkte die Aufforderung, Umsetzungsprojekte zu benennen und ggf. zu  
entwickeln, die für die Region wichtig sind bzw. sein könnten. Denn unabhängig von der Frage, ob 
die Region ein Biosphärenreservat möchte, soll die Region sich ja auch inhaltlich positionieren, mit  
welchen Projekten sie sich weiterentwickeln möchte. 72 Projekte und Projektvorschläge in unter-
schiedlichen Reifestadien wurden insbesondere von den Landkreisen, Städten und Gemeinden, aber 
auch von Unternehmen und Verbänden aus dem Suchraum zusammengetragen und von der Arbeits-
gruppe 6 „Umsetzungsprojekte“ gebündelt. Die Wirkung dieser Arbeitsgruppe beschränkte sich nicht 
auf die beiden durchgeführten Beratungen. Vielmehr gingen davon Impulse in die gesamte Region 
aus, da sich einige Teilnehmer als Multiplikatoren verstanden und andere Akteure anregten, ebenfalls 
Projekte in diesen Prozess einzubringen. 

An inhaltlichen Schnittstellen wurden Kooperationsmöglichkeiten zwischen den beteiligten Akteuren 
ausgelotet. Insbesondere wurde herausgearbeitet, dass in die Projektliste alle Vorhaben aufgenom-
men werden sollten, die für die Entwicklung der Region wichtig sein können - unabhängig davon, ob 
in diesem Raum ein Biosphärenreservat eingerichtet wird oder nicht.

In diesem Sinne war die Arbeitsgruppe weit mehr als eine Bündelung vorliegender Projekte und  
Ideen, sondern sie initiierte einen Prozess der Auseinandersetzung mit Perspektiven der regionalen 
Entwicklung.

Kriterien für die Einstufung als Projekt sind das Vorhandensein eines Trägers sowie eine hinreichende 
sachliche und/oder räumliche Konkretheit des Vorhabens. Dabei ist anzumerken, dass sowohl die 
Projekte als auch die Projektideen sehr unterschiedliche Reifegrade aufweisen.

Es wurden insgesamt 37 Projekte und 35 Projektideen eingereicht. In Abstimmung mit den Teil- 
nehmern der Arbeitsgruppe wurden die eingereichten Vorhaben wie folgt strukturiert :

•  Siedlungsentwicklung / allgemeine Infrastruktur (3 Projekte, 2 Projektideen)
•  gewerbliche Wirtschaft (1 Projekt, 3 Projektideen)
•  Land- und Forstwirtschaft / Landschaftspflege / regionale Produkte (10 Projekte,
 12 Projektideen)
•  Freizeit und Tourismus (13 Projekte, 14 Projektideen)
•  Bildung für nachhaltige Entwicklung (10 Projekte, 4 Projektideen).

Einige der benannten Projekte können zwar auch unabhängig von einem Biosphärenreservat in  
Angriff genommen werden. Allerdings ist bei verschiedenen Akteuren auch das Bewusstsein da-
für gewachsen, dass ein Biosphärenreservat Entwicklungen ermöglicht, die andernfalls nicht offen  
stehen. Darüber hinaus ist auch das Bewusstsein dafür gewachsen, dass konkrete Ideen für eine 
Entwicklung und lnwertsetzung der naturräumlichen Potentiale in der Region nur mit den Akteuren 
vor Ort entwickelt und umgesetzt werden können. Eine mögliche zukünftige Verwaltung eines Bio- 
sphärenreservates kann dabei inhaltlich und finanziell unterstützen und fördern. 

Durch die Forderungen aus dem moderierten Diskussionsprozess angestoßen, hat der Thürin-
ger Landtag bereits für den Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 900.000 Euro zur „Unterstützung von  
Projekten in der Region Südharz/Kyffhäuser im Gebiet eines künftigen Biosphärenreservates, die der 
nachhaltigen Regionalentwicklung dienen“, eingestellt. Somit ist bereits eine „Begleitung des Prozesses 
zur Ausweisung eines Biosphärenreservates mit Zuweisungen für Projekte der Kommunen“ möglich. Im 
Dialog der Thüringer Umweltministerin mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern am 1. Juli 2019 
wurde vereinbart, dass diese die Gelegenheit bekommen bis Mitte Oktober weitere Projekte vorzuschla-
gen bzw. zu konkretisieren, die zukünftig für eine Förderung in Betracht kommen können. 

Auf der Internetseite wurden umfangreiche Informationsmaterialien eingestellt:

Abb. 2: Internetseite für den moderierten Diskussionsprozess

www.moderation-biosphärenreservat.de

u. a. mit folgenden Inhalten:

• Informationspapier für den Moderationsprozess zur Einrichtung eines  
 Biosphärenreservates Südharz-Kyffhäuser Teil I und Teil II
• FAQ - Frequently Asked Questions zu Rahmenbedingungen in einem  
 Biosphärenreservat und zum Diskussionsprozess
• Präsentationen aus den Veranstaltungen
• Protokolle der Arbeitsgruppensitzungen
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass der vorgeschlagene Flächenumgriff den von der  
UNESCO geforderten naturschutzrechtlichen Rahmen für ein Biosphärenreservat bereits aufweist. 
Auch wenn alle optional empfohlenen bzw. möglichen Flächenanteile hinzukommen sollten, werden die  
UNESCO-Kriterien vollständig erfüllt. Somit wird insbesondere der im Prozess erhobenen Forderung, 
dass mit einem Biosphärenreservat keine zusätzlichen Flächen für Kern- und Pflegezone ausgewie-
sen werden sollen, mit diesem Vorschlag entsprochen.

Es bedarf daher keiner neuen Waldflächen, die aus der forstlichen Nutzung genommen werden. 
Zudem gibt es die verbindliche Zusage des Ministeriums, dass auch in der Entwicklungszone keine 
Verbote oder Erlaubnisvorbehalte in Bezug auf die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft for-
muliert werden und dort auch kein Verbot des Grünlandumbruchs gelten wird. Dadurch wird einer 
weiteren Forderung entsprochen, dass es durch die Ausweisung einer Biosphärenregion zu keiner 
Einschränkung der bestehenden Land- und Forstwirtschaft kommen wird.

Foto 5: Burgruine  
Hohnstein bei Neustadt/Harz  
(Foto: Toma Babovic) 

Konkretisierte Flächenkulisse  

Der beschriebene Stimmungswandel während des Prozesses hat maßgeblich dazu beigetragen, 
dass sich einige Kommunen öffentlich für die Einrichtung eines Biosphärenreservates für ihre Stadt- 
oder Gemeindefläche ausgesprochen und dies zum Teil auch durch entsprechende Ratsbeschlüsse 
unterstützt haben. Die meisten Gemeinden haben noch keine Beschlüsse gefasst, sondern verfolgen 
den Prozess aufgeschlossen und mit positivem Interesse. Einzelne Gemeinderäte haben sich zu-
nächst gegen die Einrichtung eines Biosphärenreservates auf ihrem Gemeindegebiet ausgesprochen, 
so dass von den Gemeindevertretern weiterer Diskussions - und Informationsbedarf angezeigt wurde.  
Lediglich eine Gemeinde hat abschließend darum gebeten, nicht in die Gebietskulisse aufgenommen 
zu werden. 

Die bisherigen Voten und Empfehlungen aus den Regionen ermöglichten es dem Moderationsteam 
in Abstimmung mit dem Lenkungsausschuss für den moderierten Diskussionsprozess eine konkrete 
Flächenkulisse für eine mögliche Biosphärenregion in Nordthüringen vorzuschlagen, welche sowohl 
den von den Gemeinden erhobenen Forderungen als auch den Kriterien der UNESCO-Anerkennung 
gerecht wird. Folgender Flächenumgriff sowie folgende Zonierung wird vorgeschlagen (siehe Abbil-
dung 3): 
•  Gesamtumgriff des Naturparks Kyffhäuser aus dem bisherigen Suchraum,

•  Gesamtumgriff des Naturparks Südharz aus dem bisherigen Suchraum, jedoch ohne die
 Flächenanteile der Gemeinde Hohenstein sowie optional mit dem Flächenanteil der
 Gemeinde Werther sowie optional mit Teilen der Gemarkung der Stadt Ellrich,
•  zuzüglich Projektgebiet „Hohe Schrecke“,
•  zuzüglich Verbindungsfläche im Bereich der Thüringer Pforte sowie
•  mögliche Ergänzung durch die Erweiterungsbereiche „Sondershausen“ und „Unstrutaue“.

Die vorgeschlagene Flächenkulisse1 erfüllt die wesentlichen UNESCO-Kriterien wie folgt:
•  Gesamtfläche: ca. 65.500 ha (UNESCO-Kriterium: mind. 30.000 ha).
•  Potenzielle Flächen für die Kernzone: Es handelt sich ausschließlich um bereits aktuell
 verbindlich vereinbarte Landes- und Stiftungsflächen ohne forstliche Nutzung im Umfang
 von ca. 5.500 ha, d.h. ca. 8,4 % der o. g. Gesamtfläche (UNESCO-Kriterium: mind. 3 %).
•  Potenzielle Flächen für die Pflegezone: Es handelt sich ausschließlich um bereits
 bestehende Naturschutzgebiete sowie prioritär durch das Thüringer Landesamt für Umwelt,
 Bergbau und Naturschutz auszuweisende Naturschutzgebiete im Umfang von ca.
 11.800 ha, d. h. ca. 18,0 % der o. g. Gesamtfläche (UNESCO-Kriterium: mind. 10 %).
•  Nach diesem Vorschlag sind somit ca. 26,4 % der o. g. Gesamtfläche potenziell als  
 Kern- und/oder Pflegezone geeignet (UNESCO-Kriterium: mind. 20 %).
•  Potenzielle Flächen für die Entwicklungszone: Alle anderen Flächen, d. h. ca. 73,6 % der
 Gesamtfläche sind als Entwicklungszone geeignet (UNESCO-Kriterium: mind. 50 %).

Foto 4: Flächennaturdenkmal  
„Steinsee“ bei Liebenrode  
(Foto: André Richter)

1 Alle Flächenangaben ohne optionale Flächenanteile
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Empfehlungen
Im Ergebnis des zweijährigen moderierten Diskussionsprozesses empfehlen die Moderatoren auf 
Basis der aus der Region vorgetragenen Voten die Einrichtung eines Biosphärenreservates in den 
Teilregionen Südharz, Kyffhäuser und Hohe Schrecke. Um deutlicher zu machen, dass es sich um 
ein Instrument der Regionalentwicklung handelt, wird zudem empfohlen, zukünftig statt des Begriffs  
Biosphärenreservat, den Begriff Biosphärenregion zu verwenden. 

Um die Kontinuität und Verstetigung des im Rahmen des moderierten Diskussionsprozesses begon-
nenen, interessenübergreifenden Erfahrungsaustausches sicherzustellen, wird darüber hinaus die 
zeitnahe Einrichtung eines Aufbaustabes als lokale Anlaufstellen jeweils in den drei Teilregionen für 
alle am Prozess Interessierten empfohlen. Die lokalen Anlaufstellen sollten personell so ausgestattet 
sein, dass alle Fragen rund um eine Biosphärenregion beantwortet werden können. Außerdem sollen 
sie Hilfestellungen zur Qualifizierung und Umsetzung der aus der Region ermittelten Projekte und 
Projektvorschläge erbringen. 

Die Ermittlung und Zusammenstellung von 72 Projekten und Projektideen, die von den regionalen 
Akteuren als bedeutsam für die Regionalentwicklung angesehen werden, stellt ein übergreifendes 
Ergebnis des Moderationsprozesses dar und ist ein weiterer Beleg für die aktive Einbeziehung der 
Landkreise und einer Vielzahl von Kommunen, Unternehmen, Vereinen und Verbänden in diesen 
Prozess. Deshalb sollten die weitere inhaltliche Schärfung der benannten Projekte und Projektideen 
bis zur Umsetzungsreife sowie die frühzeitige Umsetzung prioritärer Projekte im Mittelpunkt der zu-
künftigen Arbeit stehen. Wie unter Ergebnisse ausgeführt, stellt der Freistaat Thüringen bereits für 
das Haushaltsjahr 2020 zusätzliche Landesmittel zur Verfügung. Um eine zügige Projektrealisierung 
sicherzustellen, bedarf es neben der finanziellen Unterstützung des Freistaates vor allem der Unter-
stützung durch die regionalen Aufbaustäbe als „Kümmerer vor Ort“. 

Weiterhin wird die Etablierung eines geeigneten Auswahlgremiums zur Priorisierung der aus 
der Region ermittelten Projekte hinsichtlich des beabsichtigten Projekterfolges sowie ihrer  
Umsetzungsreife angeregt. 

Im Mittelpunkt der Förderung sollen dabei die Projekte stehen, die als bedeutsam für die Region 
angesehen werden - damit geht die beabsichtigte Projektförderung über die Finanzierung von klassi-
schen Naturschutzprojekten verbindlich hinaus. Wünschenswert wäre u. a. auch die Realisierung der 
aus den Reihen der Landwirtschaft angeregten Untersuchung über mögliche Effekte einer zukünfti-
gen Biosphärenregion auf die Landwirtschaft.

A
bb. 3: Vorläufige Zusam
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Zielstellung ist die UNESCO-Anerkennung für die zukünftige Biosphärenregion etwa im Jahr 2025. 
Eine entsprechende Zusammenstellung für die noch zu durchlaufenden Verfahrensabschnitte bis zur 
Anerkennung als UNESCO-Biosphärenreservat und deren zeitliche Einordnung zeigt die Abbildung 4. 

Die Erfahrungen aus den beiden in Thüringen vorhandenen und international anerkannten Biosphä-
renreservaten „Thüringer Wald“ und „Rhön“ zeigen, dass es sich um sehr langfristige und aufwen-
dige Beteiligungsprozesse handelt, welche die Unterstützung der regionalen Akteure sowie deren 
interessenübergreifende Zusammenarbeit benötigen. Wenn diese Unterstützung im Rahmen solcher  
Prozesse wächst und die übergreifenden Kooperationen in den Regionen zunehmen, können sich 
solche Gebiete sehr positiv entwickeln, wie dies die regionalökonomische lnwertsetzung des Natur- 
kapitals in den beiden Biosphärenreservaten zeigt.

Ausblick 
Die aus dem moderierten Diskussionsprozess entwickelte Variante für den Flächenumgriff einer 
möglichen Biosphärenregion sollte im Hinblick auf eine mögliche Ausweisung als Biosphären- 
region durch die Verwaltung dahingehend präzisiert werden, dass zunächst ein Verordnungs- 
entwurf mit einer detaillierteren Flächenkulisse ausgearbeitet wird (siehe Abb. 4, gelb unterlegt).  
Die im Moderationsprozess vereinbarten Rahmenbedingungen und gemachten Zusagen sind da-
bei strikt einzuhalten. Die so ausgearbeiteten Entwürfe sind allen kommunalen Vertreterinnen und  
Vertretern sowie allen Nutzergruppen zur Verfügung zu stellen, um mit diesen die weiteren Ver-
fahrensschritte abzustimmen und deren Anregungen und Meinungen einzuholen. Auch diese  
Vorabbeteiligung hat noch keinen bindenden Charakter und beinhaltet somit auch keine verbindliche 
Zusage der kommunalen Vertreter zu einer Biosphärenregion.

Erst wenn im Rahmen einer solchen Vorabbeteiligung die Gemeinden von den damit verbundenen 
Entwicklungschancen überzeugt sind und ihre grundsätzliche Zustimmung zu einer Biosphären- 
region signalisieren, würden die gemäß Bundesnaturschutzgesetz vorgesehenen erforderlichen 
Schritte für eine rechtsverbindliche Ausweisung und internationale Anerkennung in Angriff genommen 
werden (siehe Abbildung 4, grün unterlegt). Dies wird nicht vor dem Jahr 2022 erfolgen. 

Abb. 4: erforderliche Verfahrensschritte bis zur Anerkennung durch die UNESCO

Zeitliche Einordnung____________________________________________

• Projektumsetzung 
 - konkrete Projektergebnisse 

• Vorbereitung Ausweisung eines 
 Biosphärenreservates (2020-2021) 

►  Freiwillige Beteiligung 
 - Bindung je nach Projekt Freiwillige  
   Beteiligung

►  Freiwillige Beteiligung 
 - keine rechtliche Bindung

►  Beteiligung gern. BNatSchG 
 - rechtsverbindliche Verordnung! 

►  Freiwillige Unterschrift der in der 
 Biosphärenregion gelegenen  
 Kommunen 
 - werbewirksames Qualitätssiegel 

• ggf. Ausweisungsverfahren 
 (2022-2024) 

• ggf. UNESCO-Anerkennungs-  
 verfahren (2025)

• Moderationsverfahren 
 (2017-2019) 
 - Ideen/Meinungen/Ziele/Projekte

► FreiwilligNotum der Region
 - keine rechtliche Bindungswirkung

Foto 6: Beispiele der regionalökonomischen lnwertsetzung des Naturkapitals im Biosphärenreservat 
„Rhön" (Fotos: abraxas) 

Foto 6c: Rhöner  
Apfel Sherry-Theater

Foto 6a: Noahs Segel Rhön/Aus-
sichtsplattform mit Erlebnisrutsche

Foto 6b: Arche Rhön
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